
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Fa. FILCON Electronic Vertriebsgesellschaft mbH 

 
 

§ 1 Geltung der Bedingungen 
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers für und gegenüber Kaufleuten erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen gleichartigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichen-
de, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden selbst bei 
Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird seitens des Verkäufers ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
(3) Mit Ausnahme der nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich die gesetzlichen Vorschriften. 
 

§ 2 Angebot und Vertragsschluß 
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäu-
fers.  
(2) Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot des Käufers innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware 
an den Verkäufer erklärt werden. 
Der Vertragsabschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des 
Verkäufers durch dessen Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht durch den Verkäufer 
zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit dem Zulieferer durch 
den Verkäufer. Der Käufer wird in diesem Fall über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. 
Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
(3) Soweit nichts anderes schriftlich geregelt ist, gilt als Beschaffenheit der Ware nur die Produktbeschreibung 
des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Angaben des Verkäufers, die sich 
insbesondere auf die Haltbarkeit, die Beschaffenheit oder Kapazität der Ware beziehen, werden hiermit als 
warenbeschreibende Angaben vereinbart. Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch den Verkäufer 
nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
(4) Erhält der Käufer eine mangelhafte Montageanleitung, ist der Verkäufer lediglich zur Lieferung einer 
mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 
(5) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabredungen zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.  
 

§ 3 Preise 
(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 
Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers 
genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen 
werden gesondert berechnet.  
(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, FOB Lager (Ort) einschließlich normaler Verpac-
kung. 
 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der 
Schriftform. 
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Liefertermine und Lieferfristen als unverbindliche Liefertermine und 
Lieferfristen vereinbart. Die Überschreitung dieser Termine und Fristen führt nicht automatisch zum Schuldner-
verzug des Verkäufers. Schuldnerverzug tritt erst nach schriftlicher Mahnung des Käufers und Setzung einer 
angemessenen Nachfrist, die mindestens zehn Tage getragen soll, ein. 
(3) Soweit sich der Verkäufer nicht bereits in Lieferverzug befindet, hat dieser Liefer- und Leistungsverzögerun-
gen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von unvorhersehbaren Umständen, die dem Verkäufer die Lieferung 
nicht nur vorübergehend, wesentlich erschweren und unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder, wenn dem Verkäufer seine Leistung wegen des 
Leistungshindernisses unmöglich wird, wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise von Vertrag 
zurückzutreten. 
(4) Wenn die von dem Verkäufer nicht zu vertretende Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der 
Käufer hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer 
nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.  
(5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder 
sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von ½% des 
Kaufpreises für jeder vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungs-
wertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. 
(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung und 
Teilleistung ist für den Käufer unzumutbar. 
(7) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 
(8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden 
Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und 
des zufälligen Untergangs auf den Käufer über. 
(9) Sollte der Verkäufer feststellen, dass fehlerhafte Produkte versendet wurden, so verpflichtet sich der 
Verkäufer, den Käufer unverzüglich zu informieren. 
 

§ 5 Gefahrübergang 
(1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf 
Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 
(2) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Verkäufer in Verzug der Annahme ist. 
 

§ 6 Gewährleistung 
(1) Soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist, gelten für die Gewährleistung des Verkäufers die §§ 434 ff. 
BGB. 
(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikatio-
nen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behaup-
tung, daß erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.  
(3) Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und , wenn 
sich ein Mangel zeigt, spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware dies dem Verkäufer schriftlich 
mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind 
dem Verkäufer unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für Falsch- und 
Zuweniglieferungen. Ergänzend gilt § 377 HGB. 
(4) Ist die verkaufte Ware mangelhaft, stehen dem Käufer die Gewährleistungsrechte gemäß § 437 BGB zu. Der 
Käufer kann unter den Voraussetzungen des § 439 BGB Nacherfüllung verlangen. Der Anspruch auf Ersatzlie-
ferung einer mangelfreien Sache ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Mangel des Produktes sich durch eine 
dem Käufer zumutbare Nachbesserung beheben lässt. 
Solange der Verkäufer seinen Verpflichtungen zur Nacherfüllung, insbesondere zu Behebung von Mängeln 
nachkommt, ist der Käufer nicht berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder von dem Vertrag zurückzutreten, 
sofern die Nacherfülung nicht fehlgeschlagen ist. 
(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergü-
tung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu. 

(6) Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung vom Vertrag, 
steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Käufer nach gescheiterter 
Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Käufer, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn 
die Vertragsverletzung durch den Verkäufer arglistig verursacht wurde. 
(7) Schadensersatzansprüche des Käufers sind nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen ausgeschlos-
sen. 
Der Ausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüchen wegen der Verletzung von Körper, Leben und 
Gesundheit. Der Ausschluss gilt ferner nicht für die Schadenersatzhaftung wegen groben Verschuldens, d.h. bei 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Handeln des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen. Der Ausschluss gilt ferner nicht für die Schadensersatzhaftung bei einfacher Fahrlässigkeit, wenn der 
Verkäufer eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. 
(8) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung.  
(9) Mit Ausnahme von Haftungsansprüchen des Käufers gegen den Verkäufer wegen Vorsatz und Arglist 
verjähren die berechtigten Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. 
 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem 
Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die 
folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 
(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als 
Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so 
wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig 
(Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers 
unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet.  
(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die 
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt 
der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn 
widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.  
(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum 
des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte 
durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 
(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers 
gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer 
liegt kein Rücktritt vom Vertrage.  
 

§ 8 Zahlung 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und Rechnungsstel-
lung ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf dieser Frist kommt  der Käufer in Zahlungsverzug. 
Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind 
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von 
Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 
(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in 
Höhe von 8 % über dem Basiszins zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine 
geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig. 
(4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, 
insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere 
Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berech-
tigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in 
diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden 
oder vom Verkäufer anerkannt wurden. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprü-
chen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt. 
 

§ 9 Konstruktionsänderungen 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. 

 
§ 10 Patente 

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheber-
rechten, Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt 
vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 
Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, daß dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlas-
sen wird und daß die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des 
Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechen ist. 
(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu 
befreien, daß er entweder 
a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft  
 oder 
b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle 
eines Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf 
bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen. 
 

§ 11 Geheimhaltung 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang 
mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 
 

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Anwendung der UN-Übereinkommens über Verträge insbesondere den internationalen Warenkauf vom 
11.04.1980 (CISG) wird abbedungen. 
 (2) Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist München ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, auch für Klagen im Urkunden- und 
Wechselprozess. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, die Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
Falls der Käufer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt, 
ist der Geschäftsitz des Verkäufers Gerichtsstand. Die dies auch, falls Wohn- und/oder Geschäftsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt.  
 

Stand: 01.01.2008

 


